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Finanzdepartement.

1. Standesbuchhalterei.
Es wird vorgelegt die Standesrechnung von 1840 in

Vergleichung mit derjenigen von 1839 und dem Staatsbudget

für 1840.

2. Lehencommisfariat.

Lehenverstücklungen wurden bewilligt 55, Zehnt«
loskaufe 9, zustimmen ein Loskaufscapital bildend von

Fr. 6827. 87Vs; Bod enzinsloskäufe 39, zustimmen

ein Loskaufscapital von Fr. 31,450..85; Zehntumwandlungen

in fixe Leistungen 21; Ehrfchatzloökclufe 5 für
ein Losknufscapital von Fr. 273. 20.

Eine bedeutende Gefchäftszahl bildeten, wie in den

letzten Jahren, die immer fich mehrenden Begehren um

Neubruchanerkennungen, und daherigen Zehntfrei-
heitserklclrungen von Grundstücken; dergleichen Begehren
wurden auf Antrag des Lehencommissariates bewilligt: 328

für 613 Grundstücke. Ueber das Nachtheilige diefer Gefetzes-

Jnterpretation siehe den Verwaltungsbericht von 1839,
Seite 137.

Ein vom Finanzdepartement und Regierungsrath
vorberathener Gefetzesentwurf über den Zehntloskauf, der
dem Großen Rathe vorgelegt werden follte, fand vielfache

Gegner, da er weder die eine noch die andere Ansicht

befriedigte und in verfchiedenen Landesgegenden eine Zeitlang
ziemliche Aufregung verurfachte, was denn zum Erfolg hatte,
daß der Große Rath in der Sitzung vom 4. December 1840

nach mehrstündiger Berathung in den vorgelegten Gefetzes-

profecr mit überwiegender Mehrheit gar nicht einzutreten
beschloß.
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Im verflossenen Jahre ward endlich die ziemlich lästige

Operation der Aufkündung der kleinern Bodenzinse

so viel als beendigt; in Folge derselben wurden an

Bodenzinsen abbezahlt:
bis und mit 1839 in Posten 8143 Fr. 54,146. «6

und 1840 1814 65,265. 39

also in Posten 9957,
ein Capital von Fr. 119,351. 45;

eine bedeutende Erleichterung für die Amtsschaffner und auch

für die Censiten. Das gute Refultat diefer anfangs ziemlich

unpopulären Maßregel dürfte vielleicht den beßten Weg
zeigen, um zu einer allgemeinen Liquidation der Bodenzinfe

zu gelangen, indem kein bedeutendes Hinderniß vorhanden

zu fein scheint, die bisher nur für die kleinen Bodenzinfe

angewandte Auflündung gesetzlich auch auf die größer«
auszudehnen.

Auf Martini 1840 wurden die nur in den oberländi-

schen Amtsbezirken bestehenden sogenannten zwanzigjährigen

Mannlehen-Ehrschätze wieder fällig fo geheißen, weil

ihre Bezahlung alle 20 Jahre eintritt ; was nicht die

geringsten Schwierigkeiten fand.

Eine beträchtliche Gefchäftslast erwuchs dem

Leheneommissariat im verflossenen Jahre durch die vorzugsweise

ihm aufgefallene Vollziehung des Décrets über die

Aufhebung der Privatcollaturrechte, welche im vorigen

Jahre, fo weit es die hierfeitige Behörde ansieht, ihre gänzliche

Erledigung fand. Nachdem im Frühsahr auf die in
der Vollziehungsverordnung vom 26. April 1839

vorgeschriebene Weise die Etats des PfarrvermögenS der vom
Staate übernommenen Collatur-Pfarreien festgefetzt worden,

erfolgte im Sommer die Uebernahme diefes Vermögens durch
die vom Finanzdepartement bezeichneten Commissarien, und

in den folgenden Monaten, in Gemäßheit umständlicher
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Instruktionen des Lehencommissariats cm die betreffenden

Amtsschaffner die Anfertigung der fraglichen Pfarrvermögen
an den Staat.

Hinsichtlich der Pfarrei Oberwyl bei Biiren walten noch

einige Anstände, da die daherigen Verhältnisse durch eine

Uebereinkunft mit dem Stande Solothurn geregelt werden

müssen, zu welchem Zwecke eine Conferenz im Jahre 1841

zwifchen Abgeordneten der beiden Stände Statt finden wird. *)
Ueberdies erstattete das Leheneommissariat noch außer

feinem eigentlichen Geschäftskreis dem Baudepartement einen

umfassenden Rapport über die Schwellenpflicht im
hiesigen Canton, namentlich längs der Aare von Thun nach

Bern, und dem Departement des Innern einen historifchen

und rechtlichen Bericht über die aus ehemaligen Klöstern

herrührenden Spendverhältnifse.
Sodann wurden die gewöhnlichen Archivar- und

Negistraturcirbeiten fortgesetzt und im Fache der

Bereinigungen und Vermefsungen, außer einigen

unbedeutenden Marchberichtigungen die neuen Dominal-
Urbarien über die Staatsgüter in den Amtsbezirken Laupen

und Frutigen nebst den zudienenden Planen und der neue

Pfarrurbar von Frutigen beendigt.

3. Obrigkeitlicher Zinsrodel.

^ Jnnländifcher Zinsrodel.

Das Einnehmen beträgt Fr. 107,171. «8.
Das Ausgeben 104,828. 29.

Also eine Activrestcmz von Fr. 2,342. 79.

') Die Conferenz fand i84i wirklich Statt, an der einige
Puncte regulirt wurden, ohne daß jedoch diese Sache
definitiv erledigt werden konnte.
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L. Ausländischer Zinsrodel.
Bestand desselben:

Auf 31. December 1839 Fr. 5,847,754. 59

Auf 1840 5,715,650. 16.

4. Grundsteuer im Leberberg.
Nachdem Herr Koller als Grundsteuerdirector eingestellt

worden war, versah Herr Helg provisorisch dessen Stelle,
und nach der Abberufung Herrn Kollers wurde Herr
Hunzinger zum Grundsteuerdirector erwählt.

Die Parzellarplane der Gemeinden Tavcmnes und

Zwingen find genehmigt und abgeliefert worden. Verträge
für diefe Arbeit sind abgeschlossen worden mit Corgomont,
Sorvilier, Loveresse und Ederschweiler. Bei Montignez
mußte gegen den Unternehmer, der seit Jahren im
Rückstände war, eingeschritten werden. Grnndfontmne und

Courfaivre sind soviel als beendigt. Rückständig sind Boö-

court, Evilard und Romont.
Mehrere unrichtige Vorarbeiten von Hcrrn Koller

bedurften der Revision.

Vor dem Beschlusse vom 29. November 1838 waren
die unzinsbaren Vorschüsse des Staates an die Gemeinden

für diefe Cadastrirung in gewissen vom Finanzdepartement

zu bestimmenden Zeiten zurückzubezahlen. Obiges Décret
fetzte nun fest, daß diefe unzinsbaren Vorfchüsse innert 10

Jahren, und zwar jährlich ein Zehntheil der vorgeschossenen

Summe, zurückerstattet werden follen.

Auf 31. December 1839 betrugen die Vorfchüsse des

Staates Fr. 35,268. 48
Neue Vorfchüsse im Jahre 1840 4,688. 80

Mithin Vorfchüsse des Staates Fr. 39,957. 28
Dem Staate wurden 1840 zurückerstattet 3,609. 23

Es bleiben alfo noch an den Staat
zurückzuerstatten Fr. 36,348. 05

8



Uebersicht
des

Ertrages und der Verwendung
der

in den Amtsbezirken Pruntrut, Delsberg, Lauffen und Freibergen bezogenen

Registergebühren.

Jahre.
Brutto.

Einnahme.

Verwaltungs-

kosten
UNd

Erstattungen.

Antheile der Staatskasse. Vertheilung an die Gemeinden der Bezirke.

Ein
Viertheil

der Hand>
ändermigs«
gebühren.

Ein Zehn.
theil des

reinen Er>
träges.

Totale. Pruntrut. Delsberg. Lauffen.
Freibergen.

Totale.

Fr. Rv. Fr, RP, Fr, Rp. Fr. Rp Fr. Rp, Fr. Rx. Fr. Nx. Fr. Rp. Fr. R». Fr. Rp,

1836 41502 30 7936 57 6613 99 2695 18 9309 17 10032 67 6147 37 3123 36 4948 26 24256 66

1837 50683 83 7590 28 835« 63 3474 28 11824 91 15204 53 7452 86 2488 74 6122 51 31268 64

1833 54315 85 6622 82 9474 87 3971 79 12446 66 14947 43 1162« 69 2669 48 65«8 77 35746 37

1839 52069 18 5309 91 9150 45 376« 87 12911 32 15193 64 9769 45 1997 12 6887 74 33847 95

1840 50026 32 5049 14 8329 14 3664 80 11993 94 15207 «3 7918 81 2369 62 7487 78 32933 24
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5. Domainenverwaltung.

Daö Einnehmen dieser Casse betrug 1840

Fr. 180,848. 85.
DaS Ausgeben (worunter Fr. 146,547

Rp. 50 an die Standescasse) 161,80«. 49.

Also eine Activrestanz von Fr. 19,048. 36.

Ueber mehrere Staatsgüter sind Verkaufssteigerungen

abgehalten worden, die jedoch theilweife wegen zu geringen

Angeboten ohne Erfolg geblieben find. Die bedeutender«

Verkäufe, welche zum Theil durch Steigerungen, und wenn

diefelben kein genügendes Refultat geliefert hatten, von freier
Hand stattgefunden, find folgende : der Schloßbyfang zu Aarberg

von 5 Jucharten, 3624 lH^ ; zehn Kuchrechte an dem zum

Pfrundgut Diemtigen EurbSwaldberg ; eine Jucharte Reben

vom Pfrundgut Stefsisburg; eine Pftundbeunde von Kirchberg

von circa ^ Jucharte; eine Hofstatt zu Oberhofen

von circa ^ Jucharten; die Zehntfcheune zu Bargen
sammt Umschwung von circa 1 Jucharte; der Schloßgarten

zu Aarwangen, von circa t/i Juchart; die zum

Pfrundgut Boltigen gehörenden Eggmatten und Stockiweiden

von circa 12^4 Jucharten sammt Behausung und Scheune;
vier Stücke Land von Frienisberg - Domainen, worunter

etwas Straßenport, im Ganzen circa eine Jucharte und

14,834 HI ' haltend ; das Kornhaus zu St. NiklauS ;

der ehemalige Pfründereigarten zu Interlaken von 9410 H^;
daS Haus Nro. 246 an der Keßlergaffe, ehemaliges

Schul- und Wohnhaus; das vor einigen Jahren wegen

Erweiterung der Straße angekaufte Knubelheimwefen im

Amte Signau; ein Beundacker vom Schloßgut
Fraubrunnen von 2 Jucharten 19,598 HI Ferner wurden

von fechs Pfrundgütern kleinere Theile verkauft, theils zu

Vergrößerungen von Todrenäckern, theils zu andern allge-
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meinen Zwecken. Der Erlös der stattgefundenen

Verkäufe der größern Gegenstände erzeigte gegen die frühern
Schätzungen ein günstiges Resultat, was hingegen weniger

der Fall war bei den abgetretenen Pfrundparcellen, welche

lediglich zu oben angegebenen Zwecken abgetreten wurden,
ohne daraus Vortheil zu ziehen.

Verpachtungen und Vermiethungen, fowohl durch

Steigerung als von freier Hand, hatten 45 Statt, wovon 31

für Domainen und 14 für Fifchetzen. Die Fifchetzen find

aus den im Berichte pro 1839 angegebenen Gründen

gewöhnlich unter den frühern Pachtzinsen geblieben.

Landankäufe hatten dieses Jahr keine Statt, lediglich

wurde mit der Gemeinde Vramelan c!e««us ein Tausch für
ein Stücklein Pfrundland von 2014 Quadratfuß gemacht,

um einen Weg zu ihrem neuen SchulhauS zu erhalten,

wogegen sie von einem andern ihr zuständigen und an das

Pfrundgut anstoßenden Stück 2060 Quadratfuß abgetreten

hat.

Ferner wurden wie bisher von hier aus auch die Verkäufe

von Getreide beforgt, da wo deren in größern Quanten

noch vorhanden waren, was in den Aemtern Wangen und

Aarwangen und hier in Bern noch der Fall war ; am letztern

Orte befanden sich nämlich von frühern Zeiten her folgende

nackte, aber gedörrte Vorräthe, in besonders dazu verfertigten

Kästen, im sogenannten Holzrütte-Thurm, nämlich

254 Mütt 4 Mäß Weizen, 578 Mütt 8 Mäß Kernen und

609 Mütt 4 Maß Roggen.

Augenscheinsreisen hatten mehrere stattgefunden,

worunter befonders diesenigen über fämmtliche in neuester Zeit

an den Staat übergegangenen Collatur-Pfrundgüter
anzuführen find, und über welche fowohl die Capital-Schätzungen
als der Güteranfchlag, fowie überhaupt die vollständige

Beschreibung derselben aufgenommen wurde.
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Wie in frühern Jahren wurde auch i» diefem Jahr
die Controlle über die Invaliden-Gehalte der in den

Feldzügen von 1798, 1802, 1814 und 1815 verunglückten

Schweizermilitärs geführt, und die daherigen Anweisungen

zu Bezahlung deren Gehalte ausgestellt.

6. Zoll und Ohmgeld.

Gesetzliche Verfügungen, welche den Ertrag diefer beiden

Finanzzweige vermehrt oder vermindert hätten, sind im Laufe
diefes Jahres keine erlassen worden; einzig verdient das

Décret vom 25. Februar 1840 hier Erwähnung, gemäß

dessen vom I. Mai 1840 hinweg daS Ohmgeld gleich beim

Eintritte der Getränke in den Canton bezahlt werden mußte,
und die frühere Bezugsart auf Passavants aufgehoben wurde.

Die in diefem Décret anbefohlene Revision aller Ohmgeld-

vorschriften ist bearbeitet nn obere Behörde abgegeben worden.

Für die ihrer Vollendung nahe liegenden Bielfee - und

Zweifimmen - Snnnenstrnße sind von der Tagfatzung die

Bewilligung besonderer Weg'gelder und für die projeetirte
Eifendrnhtbrücke über die Aare beim Kornhause in Bern
die Bewilligung eines Brückengeldes nachgesucht, letzteres

für 99 Jahre ertheilt, und erstere aufgefchoben worden.

Ferner wurden von der Tagfatzung die Brückengelder für
die Aarebrücken zu Hunziken, im Thalgut, zu Jaberg und

für die Brücke über die Zihl zu Brügg auf eine Dauer von
15 Jahren und für die Aarbrücke zu Bern in den Altenberg
noch für die Jahre 1840 und 1841 bewilligt. Dem
unbefangenen Beobachter wird wohl stets schwer zu begreifen fein,
wie die Tagfatzung namentlich diefe letztere Altenbergbrücke

in den Kreis ihrer Berathung ziehen konnte.

Der Zollertrag von 1840 ist gegen den vorjährigen um

Fr. 4000 zurückgeblieben, dagegen denn der Ohmgeldertrag



118

sich um Fr. 47,000 (die Rückstände von 1839 von circa

Fr. 18,900 inbegriffen) vermehrt hat.

Jn Revision des bisherigen .Zollwesens wurde ein

Project neuen Zollgesetzes (Erenzzoll) ausgearbeitet und an

obere Behörde abgegeben, sowie auch die Unterhandlungen

zur endlichen Abtretung der Localzollrechte an den Staat
mit den betreffenden Gemeinden fortgesetzt und bis an die

Genehmigung der Regierung beendigt. Insoweit die

Bußsentenzen der Administration zur Kenntniß gekommen, sind

an Zollvergehen 43 und an Ohmgeldverschlagnissen 7

polizeirichterlich bestraft worden.

7. Cantonalbank.

Capital-Conto,

betrug auf 1. Jänner Ì840 Fr. 2,299,263. 92.

Bankscheine,

wie im vorigen Jahre. Fr. 289,69«. 50.

ZVS. Die circulirenden Bankscheine betragen selten mehr
als Fr. 150,000.

Offene Credite in Aktivität mit Sicherheit

betrugen auf I. Jänner 1841 Fr. 3,848,990.
und auf gleichen Tag 1840 3,728,685.

Vermehrung Fr. 120,305.

WS. Jm Jahre 1840 wurden 97 neue Credite eröffnet von

Betrag der Fr. 686,900.
















































